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Informationen für Umweltgutachter 1/2001


Sehr geehrte Damen und Herren

!

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir einen ersten Überblick über wesentliche Aspekte der neuen EMAS-Verordnung vermitteln, die für Ihre Arbeit von Bedeutung sind.

1. Inkraftteten von EMAS II

Die Verordnung ist im Amtsblatt L 114 der Europäischen Gemeinschaften als "Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS)" veröffentlicht worden. Sie kann im Internet unter 

http:\\www.europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index.html

abgerufen werden.

Die Verordnung wurde am 24. April 2001 veröffentlicht und ist daher am 27. April 2001 in Kraft getreten.

2. Zulassungsfragen

Zugelassene Umweltgutachter bleiben zugelassen und können nach EMAS II in Deutschland und in den europäischen Mitgliedstaaten Begutachtungen vornehmen. Dies gilt auch für die Zulassung für Unternehmensbereiche nach der UAG-Erweiterungs-verordnung.

Die Aufsicht wird zunächst wie bisher fortgeführt. Dies gilt auch für andere europäische Akkreditierungsstellen im Falle der Notifizierung.

Zulassungen nach EMAS II können erst erfolgen, wenn einige rechtliche Fragen geklärt sind. Der genaue Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

Bei der Zulassungsnummer, die Ihnen zugeteilt ist, wird es eine technische Änderung geben. Statt wie bisher DE-V-xxxx wird die Zulassungsnummer künftig D-V-xxxx lauten. Der Buchstabe "E" als Kennung für Deutschland entfällt. Dies ist das Ergebnis einer Beratung in Brüssel, wonach für die Länderkennung nur die in Europa bzw. international gebräuchliche Abkürzung verwendet werden soll. Seinerzeit lautete der Beschluß auf Verwendung von DE-....

Wir werden dies bei neuen Zulassungsbescheiden entsprechend anpassen. Für die bestehenden Zulassungen werden wir eine Anpassung im Register vornehmen.

3. Anwendung von EMAS II

Nach Inkrafttreten der Verordnung ist eine Validierung grundsätzlich nur noch nach 
EMAS II möglich. Eine Übergangsregelung läßt den Standorten (Organisationen), die innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten von EMAS II zur Revalidierung anstehen, die Möglichkeit, zur Anpassung an EMAS II die Revalidierung um bis zu 6 Monate zu verschieben. Die Verlängerung dieser Frist hat im Einvernehmen mit dem Umweltgutachter und den zuständigen Stellen (Registrierungsstellen) zu erfolgen (Art. 17 Abs. 4).

3.1
Sonderfall EMAS I nach Inkrafttreten von EMAS II

Standorte deren Validierung oder Re-Validierung noch vor Inkrafttreten von EMAS II begonnen aber noch nicht abgeschlossen wurde, können unter engen Voraussetzungen noch nach EMAS I validiert und registriert werden, sofern dies vom Standort gewollt wird.

a)
Soweit die Umwelterklärung vor dem 27. April 2001 für gültig erklärt wurde, erfolgt dies noch nach EMAS I. Die Registrierung erfolgt dann auch nach EMAS I, sofern sich die Registrierung aus irgendwelchen Gründen nicht länger als 6 Monate nach dem 27. April 2001 hinzieht. 

b)
Soweit die Begutachtung bereits vor EMAS II begonnen wurde, ist ein Abschluß des Verfahrens nach EMAS I dann noch möglich, wenn die Umwelterklärung wegen Nachbesserungsbedarfs in der Erklärung selbst oder bezüglich der Erfüllung der übrigen EMAS-I-Anforderungen noch nicht vor dem 27. April 2001 für gültig erklärt werden konnte, die Nachbesserungen und die anschließende Gültigkeitserklärung und Registrierung aber innerhalb von höchstens 6 Monaten nach Inkrafttreten von EMAS II erfolgen. Diese 6-Monatsfrist wird aus Art. 17 Abs. 4 EMAS II abgeleitet.

Es empfiehlt sich im Einzelfall eine Rücksprache mit der Zulassungsstelle.

3.2
Verwendung des Logos

Alle registrierten Standorte/Organisationen können das neue EMAS-Logo verwenden. Voraussetzung ist eine gültige Registrierung nach EMAS. EMAS-I-Registrierungen bleiben dabei bis zur nächsten Re-Validierung/Re-Registrierung gültig und berechtigen insoweit zu Logo-Verwendung. Die neuen EMAS-II-Anforderungen werden erst bei der nächsten anstehenden Re-Validierung zu berücksichtigen sein.

Die Art der Logo-Verwendung ist in Art. 8 EMAS II geregelt.

Bis auf weiteres kann das Logo gemäß Anhang IV, EMAS II nur verwendet werden




· in Version 2 auf für gültig erklärten Umwelterklärungen (Art. 8 Abs.2 b)

· in Version 1 auf Briefköpfen der eingetragenen Organisationen (Art. 8 Abs. 2 c)

· in Version 1 auf Unterlagen, in denen die Beteiligung der Organisationen an EMAS mitgeteilt wird (Art. 8 Abs. 2 d).

Nicht verwendet werden darf bis auf weiteres das Logo

· auf für gültig erklärten Informationen gemäß Anhang III, 3.5 (Version 2)

· auf oder in der Werbung für Produkte, Tätigkeiten und Dienstleistungen,

weil die entsprechenden Leitlinien dazu noch nicht von dem neuen "Artikel-14-Ausschuß" bzw. von der Kommission verabschiedet sind.

Eindeutig ist insoweit auch die Regelung des Art. 8 Abs. 3, wonach das Zeichen nicht verwendet werden darf

· auf Produkten oder ihrer Verpackung

· in Verbindung mit Vergleichen mit anderen Produkten, Tätigkeiten und Dienstleistungen.

Auch für diese Fälle wird geprüft, ob durch Regeln des "Art-14-Ausschusses" bzw. der Kommission eine Verwendung ermöglicht werden soll. Diese Regeln/Leitlinien liegen noch nicht vor, d.h. eine Zeichenverwendung nach Art. 8 Abs. 3 ist vorerst unzulässig.

3.3
Einzutragende Einheit

Mit EMAS II wird die Beteiligung am System nicht mehr an Standorte gebunden, sondern an Organisationen. Der Begriff ist in Art. 2 s) definiert.

Dabei wird auch geregelt, daß die Organisation zusammen mit dem Umweltgutachter und gegebenenfalls mit den zuständigen Stellen (Registrierungsstellen) die als Organisation einzutragende Einheit absprechen kann. Es ist jedoch bis auf weiteres nicht möglich, Einheiten, die kleiner als ein Standort sind, als Organisation zu validieren und zu registrieren. Dies bedeutet auch, daß vorerst auch Teile von einem oder mehreren Standorten nicht als Organisation zusammengefaßt werden können.

Eine Organisation ist demnach ein Standort oder ein Zusammenschluß von mehreren, jeweils kompletten Standorten gemäß Art. 2 t) der Verordnung.

Einheiten kleiner als ein Standort sind erst dann einer Validierung und Registrierung zugängig, wenn der "Art-14-Ausschuß" bzw. die Kommission die außergewöhnlichen Umstände definiert hat, die für das Abweichen vom Standort vorliegen müssen. Diese Kriterien werden ebenfalls zur Zeit vom Art-14-Ausschuß erarbeitet und liegen daher noch nicht vor.

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, daß dieser Standortansatz auch bei der Erhebung von Gebühren im Zuge der Aufsicht beibehalten wird.

3.4
Jährlich für gültig zu erklärende Aktualisierungen der Umwelterklärung (Art. 3 Abs. 
3 b) i.V.m. Anhang III 3.4)

EMAS II verlangt von Organisationen, daß sie die Umwelterklärung jährlich aktualisieren und diese Aktualisierung von einem Umweltgutachter für gültig erklären lassen.

Von dieser Anforderung gibt es bis auf weiteres keine Ausnahme, weil die Leitlinie für Fälle, in denen eine Abweichung von dieser jährlichen Aktualisierung möglich wird, noch nicht vorliegt. Auch diese Leitlinie wird vom "Art.-14-Ausschuß" bzw. von der Kommission nach Fertigstellung verabschiedet. 

Solange diese Leitlinie nicht vorliegt, ist die jährliche Aktualisierung und deren Gültigkeitserklärung zur Aufrechterhaltung der Registrierung erforderlich.

3.5
Veröffentlichung von Informationen (Anhang III 3.5)

Mit EMAS II wird es möglich, nur bestimmte Informationen der Umwelterklärung an bestimmte Zielgruppen oder interessierte Kreise zu richten.

Diese von der Umwelterklärung separaten Informationen müssen auch von einem Umweltgutachter separat für gültig erklärt werden. Diese Informationen müssen sich immer aus der zuletzt vorgelegten Umwelterklärung entnehmen lassen und es ist auf diese Umwelterklärung zu verweisen. 

Zudem müssen diese separat zu validierenden Informationen den Kriterien des Anhangs III 3.5 a) bis f) genügen.

Der Zeitpunkt dieser separaten Validierung ist nicht festgelegt, d.h. diese separaten Informationen können im Zusammenhang mit der Gültigkeitserklärung der Umwelterklärung, im Zusammenhang mit den jährlich vorzunehmenden Aktualisierungen der Umwelterklärung (Anhang III, 3.4) oder zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der Nutzung für gültig erklärt werden.

Sofern diese Informationen in Verbindung mit dem Logo nach Version 2 genutzt werden sollen, ist dies erst nach der Verabschiedung der entsprechenden Leitlinie durch die Kommission möglich (vgl. Nr. 3.2 bzw. Art. 8 Abs. 2 a) EMAS II)

4.
Aufgaben des Umweltgutachters

Die Aufgaben des Umweltgutachters nach EMAS II lassen sich in einem ersten Ansatz wie folgt strukturieren und skizzieren (Anhang V 5.4, 5.5 und 5.6):

4.1
Aufgaben im Zusammenhang mit einer ersten EMAS-Registrierung

4.1.1

Vorbereitende Tätigkeit

(1)
Vorprüfung, ob Zulassung gemäß NACE-Code ausreicht.


Durch die Erfassung von Organisationen jeder Art wird es künftig häufiger vorkommen, daß die zu begutachtende Organisation bezüglich ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen mehrere NACE-Nummern umfaßt. Zur Begutachtung müssen alle diese Nummern durch den/die Umweltgutachter und Fachkenntnisbescheinigungsinhaber abgedeckt sein. Dies ist vor Auftragsbeginn zu ermitteln.

(2)
Schriftliche Vereinbarung mit der Organisation (Anhang V 5.5.1)

(3)
Die einzutragende Einheit ist abzustimmen (vgl. Nr. 3.3 des Rundschreibens)

4.1.2

Prüftätigkeiten in Bezug auf die EMAS-Konformität

(1)
Einsicht in die Unterlagen (Anhang V 5.5.3)

(2)
Besuch auf den Standorten der Organisation (Anhang V 5.5.2)

(3)
Prüfung der Umweltprüfung (Art. 3 Abs. 2 a) i.V.m. Anhang VI und VII)


hier: insbesondere Prüfung der technischen Eignung der Umweltprüfung (Anhang V 5.4.1)

(4)
Prüfung des UMS (Art. 3 Abs. 2 a) i.V.m. Anhang I)

· Umweltpolitik (Anhang I A 2)

· Umweltprogramm (Anhang I A 3.4)

· Einrichtung eins voll funktionsfähigen UMS einschließlich des Managementreviews (Anhang V 5.4.2) und insbesondere des Anh. I B

(5)
Prüfung des Verfahrens für die Umweltbetriebsprüfung (Art. 3 Abs. 2 b) und Anhang V 5.4.2)

· Planung abgeschlossen (unter Berücksichtigung von Anh. I B.2. i.V.m. Anh. VI)

· Umweltbetriebsprüfung soweit angelaufen, daß zumindest Bereiche mit den wesentlichen Umweltauswirkungen erfaßt sind.

(6)
Prüfung zur Einhaltung der Rechtsvorschriften (Anhang V 5.4.3)

(7)
Prüfung der Umwelterklärung (Art. 3 Abs. 2 c) und Anhang III)

· Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Richtigkeit der Daten

(Anhang V 5.4.1 b)

· eindeutige Beschreibung der Organisation (Anhang V 5.4.4)

(8)
Erstellung eines Berichtes für die Leitung der Organisation (Anhang V 5.5.4)

(9)
Gültigkeitserklärung (Erstvalidierung) (Art. 3 Abs. 2 d) und diverse Leitlinien)

(10)
Prüfung wie Zugang zur Umwelterklärung und den jährlichen Aktualisierungen sichergestellt wird (Anh. III 3.6)

4.2
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer EMAS-Registrierung (Art. 3 Abs. 3)

4.2.1

Absprache über das Verifizierungsprogramm (Anhang V 5.6)

Um eine EMAS-Registrierung aufrecht zu erhalten, müssen Organisationen gemäß Art. 3 der Verordnung

· das Umweltmanagementsystem und das Programm für die Umweltbetriebsprüfung nach einem abgestimmten Programm durch den Umweltgutachter überprüfen lassen (Anhang V 5.6)

· die für gültig zu erklärenden jährlichen Aktualisierungen der Umwelterklärung der zuständigen Stelle übermitteln.

Drei Jahre nach der ersten Eintragung muß zudem eine konsolidierte gedruckte und für gültig erklärte Umwelterklärung zur Verfügung gestellt werden.

Somit ergeben sich für Umweltgutachter zwei Aufgabenpakete

(1)
Tätigkeiten zur Gültigkeitserklärung der jährlichen aktualisierten Umwelterklärungen

(2)
Tätigkeiten zur Überprüfung der Einhaltung aller der für eine EMAS-Registrierung erforderlichen Anforderungen innerhalb von längstens jeweils 36 Monaten.

Die Abwicklung der beiden Aufgabenpakete durch den Umweltgutachter muß insoweit mit der Organisation abgesprochen bzw. vereinbart werden. Die zeitliche Abfolge der Tätigkeiten kann, muß aber nicht zusammenhängend erfolgen. D.h. die Verifizierungs- (Prüfungs-)Aktivitäten bezüglich der EMAS-Anforderungen können über drei Jahre verteilt und mit der Gültigkeitserklärung der jährlichen aktualisierten Umwelterklärungen gekoppelt werden. Diese Aktivitäten können auch getrennt durchgeführt werden.

Dies dürfte in der Praxis unter anderem auch davon abhängen, wie eine Organisation ihr Umweltbetriebsprüfungsprogramm gestaltet. Gemäß Anhang II, 2.1 kann die vollständige Umweltbetriebsprüfung auch in einem Block (z.B. am Ende eines jeweiligen 36-Monatszyklus) durchgeführt werden.

4.2.2

Revalidierung /Prüfung einer konsolidierten Umwelterklärung

Hierbei fallen die gleichen Aufgaben an wie oben unter 4.1.1 und 4.1.2 beschrieben. Da es sich um eine Revalidierung handelt, kann 

· 4.1.1 (1), soweit keine Änderungen vorliegen

· 4.1.1 (3), soweit keine Änderungen vorliegen

· 4.1.2 (3), weil Umweltbetriebsprüfungen durchgeführt werden,

entfallen.

Die Umweltbetriebsprüfung (vgl. 4.1.2.(5)) muß jedoch zur Revalidierung vollständig durchgeführt und technisch geeignet sein.

4.3
Prüfung der jährlichen Aktualisierungen (Anhang V 5.6)

Wie bereits unter Nr. 3.4 des Rundschreibens dargelegt, ist die jährliche Aktualisierung der Umwelterklärung und deren Gültigkeitserklärung bis auf weiteres obligatorisch. Insoweit sind jährliche Aktivitäten des Umweltgutachters bei einer Organisation erforderlich. Dies kann, muß aber nicht mit dem Verifizierungsprogramm (vgl. 4.2.1) kombiniert werden.

4.4
Gültigkeitserklärung von bestimmten Informationen aus der Umwelterklärung (Anhang V 5.4.1 b)

Die Anforderungen, die zur Gültigkeitserklärung erfüllt sein müssen, ergeben sich aus Anhang III 3.5 der Verordnung. Im übrigen gelten die bereits unter 3.5 des Rundschreibens angeführten Bedingungen.

Im Zuge der Anwendung von EMAS II wird sicherlich eine Fülle von weiteren Fragen auftreten. Gerne stehen wir im Einzelfall für Rückfragen zur Verfügung. Darüber hinaus werden diese Fragen in die Gremien des Umweltgutachterausschusses gegeben. Dies erfolgt mit dem Ziel, möglichst bald eine novellierte Aufgabenleitlinie vorzulegen, die dann weitgehend die neuen Anforderungen beschreibt.

Wir wünschen Ihnen zunächst viel Erfolg mit EMAS II und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

DAU GmbH

Dr. Racke
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